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1 n dem Rechtsstreit 

 

- Kläger-

Prozessbevollmächtigte: 

DGB Rechtsschutz GmbH Büro Bremen, Bahnhofsplatz 22 - 28, 28195 Bremen 

gegen 

- Beklagte-

Prozessbevollmächtigte: 

hat die 2. Kammer des Arbeitsgerichts Nienburg auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 

2022 durch den Direktor des Arbeitsgerichts ... und die ehrenamtlichen Richter ... und ... für 

Recht erkannt: 

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der

Beklagten vom 30. Dezember 2021 nicht aufgelöst worden ist.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Der Streitwert wird auf 7.896,00 EUR festgesetzt.

4. Die Berufung wird nicht besonders zugelassen.



Tatbestand 

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung. 

Der am 21. Februar 1961 geborene, ledige Kläger trat am 16. November 2015 als Staplerfahrer 

in die Dienste der Beklagten, die sich mit mehr als 10 Arbeitnehmern mit der Herstellung von 
Hohlglas befasst. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37,5 Stunden erzielte er zuletzt eine 

monatliche Vergütung von 2.632,00 EUR brutto. 

Der Kläger war ua. mit den Mitarbeitern W., H., R.; G. und S. in der Spätschicht der 
Logistikabteilung eingesetzt. Die Spätschicht endete täglich um 22:00 Uhr. Zur Erfassung ihrer 
Arbeitszeit an einem Zeiterfassungsterminal verfügten die Mitarbeiter jeweils über einen 
Stempelchip (Transponder). Einzelheiten zur Zeiterfassung sind in einer Gesamtbe
triebsvereinbarung geregelt (Anlage 84 zum Schriftsatz vom 23. Februar 2022, BI. 51 u. 52 

dA.). 

Am 2. November 2021 wurde der Mitarbeiter R. (zumindest) nach 21 :30 Uhr nicht mehr an 
seinem Arbeitsplatz gesehen. Laut Zeiterfassung endete die Arbeitszeit des Mitarbeiters 
R.um 22:00:28 Uhr und diejenige des Mitarbeiters W. um 22:00:33 Uhr. Am Folgetag wurde 
der Stempelchip des Mitarbeiters R. im unverschlossen Umkleidespind des Mitarbeiters W. 
aufgefunden. Der Kläger verließ sowohl am 2. November 2021 als auch am Folgetag seinen 
Arbeitsplatz zum Ende der Spätschicht. 

Am 5. November 2021 fand ein Gespräch ua. zwischen dem Werkleiter F. und dem Kläger 

sowie den Mitarbeitern W., H., R., G. und S. statt, wobei die Einzelheiten dieses Gesprächs 

zwischen den Parteien streitig sind. Im Rahmen dieses Gesprächs füllte ua. der Kläger ein von 

der Beklagten vorbereitetes Schriftstück aus und unterschrieb dies (Anlage 83 zum Schriftsatz 

vom 23. Februar 2022, BI. 50 dA.). 

In einem weiteren Gespräch am 13. Dezember 2021 wurde dem Kläger der Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages angeboten. Der Kläger lehnte dies ab. 

Die Beklagte hörte mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 (Anlage 85 zum Schriftsatz vom 23. 

Februar 2022, BI. 53- 56 dA.) den bei ihr gebildeten Betriebsrat zur beabsichtigten ordentlichen 

Kündigung an. Der Betriebsrat nahm hiervon Kenntnis (Anlage 86 zum Schriftsatz vom 23. 

Februar 2022, BI. 60 dA.). 

Mit einem dem Kläger am selben Tag zugegangenen Schreiben vom 30. Dezember 2021 kün
digte die Beklagte das mit ihm bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich zum 28. Februar 2022. 

Mit seiner am 4. Januar 2022 bei Gericht eingegangenen Klage wendet sich der Kläger gegen 
diese Kündigung. Er macht geltend, die Kündigung sei nicht sozial gerechtfertigt. Er habe seine 
arbeitsvertraglichen Pflichten nicht verletzt. Auch seien vor der Kündigung weder er noch der 
Betriebsrat ordnungsgemäß angehört worden. 

Unter Zurücknahme der Klage im Übrigen beantragt der Kläger zuletzt, 

festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Beklagten 

vom 30. Dezember 2021 nicht aufgelöst worden ist. 
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Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie vertritt die Ansicht, die ordentliche Kündigung sei unter allen rechtlichen Gesichtspunkten 

als Tat- und Verdachtskündigung wirksam. Die Kündigung sei wegen eines Arbeitszeitbetrugs 

bzw. dessen dringenden Verdachts sozial gerechtfertigt. 

Sechs Mitarbeiter der Logistikabteilung - neben dem Kläger die Mitarbeiter W., H., R., G. und 

S. - hätten in der Spätschicht seit mehreren Jahren ihren Arbeitsplatz vor Schichtende 

verlassen, ohne dies am Zeiterfassungsterminal zu erfassen. Dies habe vielmehr einer der 

Mitarbeiter mit den jeweils überlassenen Stempelchips der anderen Mitarbeiter zum 

Schichtende nachgeholt. Die Stempelchips seien in der Regel bei Verlassen des Arbeits

platzes auf einen Schreibtisch im Büro der Verladung gelegt worden. Hiervon habe sie durch 

einen - nicht namentlich benannten - Mitarbeiter erfahren. Auf Befragung des Mitarbeiters 

W. habe dieser eine Beteiligung des Klägers bestätigt. 

In dem Gespräch am 5. November 2021 sei den anwesenden Mitarbeitern von Herrn F. mit

geteilt worden, der Beklagten sei ein von diesen Mitarbeitern begangener Arbeitszeitbetrug be

kannt. Es solle ermittelt werden, seit wann und in welchem Umfang der Betrug stattgefunden 

habe. In das vorbereitete Schriftstück solle jeder Mitarbeiter für jedes Kalenderjahr die Summe 

des Arbeitszeitbetruges eintragen. 

In der Folgezeit habe der Kläger mehrfach gegenüber dem Abteilungsleiter H.  geäußert, dass 

ihm der Arbeitszeitbetrug leidtäte und er dies nicht mehr rückgängig machen könne. 

Angesichts des Arbeitszeitbetrugs des Klägers bzw. dessen dringenden Verdachts sei ihr eine 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar. Eine Abmahnung sei nicht erforderlich. 

Die Interessenabwägung falle zu Lasten des Klägers aus. 

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze, 

Protokolle und anderen Unterlagen verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

A. 

Die zulässige Klage ist begründet. Die Kündigung der Beklagten vom 30. Dezember 2021 hat 

das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht aufgelöst. 

1. 

Die Kündigung vom 30. Dezember 2021 gilt nicht gemäß§ 7 KSchG als von Anfang an wirksam. 

Der Kläger hat die Klageerhebungsfrist des § 4 Satz 1 KSchG gewahrt. 

II. 

Die Kündigung ist nicht aus Gründen im Verhalten des Klägers iSv. § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG 

sozial gerechtfertigt und damit gemäß § 1 Abs. 1 KSchG rechtsunwirksam. 
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(2) 

Die von der Beklagten vorgetragenen Indizien -deren Richtigkeit unterstellt-reichen weder im 

Einzelnen noch in der Gesamtschau aus, um die Kammer von der Wahrheit eines solchen Ver

haltens des Klägers zu überzeugen. 

(a) 

Soweit sich die Beklagte darauf beruft, der Mitarbeiter W. und ein weiterer -nicht namentlich 

benannter -Mitarbeiter hätten eine Beteiligung des Klägers bekundet, lässt dies in seiner Pau

schalität schon nicht erkennen, auf welche Weise sich der Kläger beteiligt haben soll. 

(b) 

Auch dem vom Kläger am 5. November 2021 ausgefüllten und unterzeichneten Schriftstück 

lässt sich nicht entnehmen, wie der Kläger sich verhalten haben soll. Allein durch die Angabe 

von jeweils 5 Fehlstunden in den Jahren 2018 bis 2021 wird nicht erkennbar, wie diese Fehl

stunden zustande gekommen sein sollen. Fehlstunden bedeuten nicht ohne weiteres, dass 

diese durch einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Verpflichtung des Klägers zur korrekten Ar

beitszeitdokumentation entstanden sind. Näheres ergibt sich auch nicht im Zusammenhang mit 

dem (streitigen) Vortrag der Beklagten, wonach ua. der Kläger in dem Gespräch am 5. Novem

ber 2021 durch Herrn F. vor dem Ausfüllen des Schriftstücks aufgefordert worden sein soll, in 

dieses die Summe des Arbeitszeitbetruges einzutragen. Ob ein Arbeitszeitbetrug vorliegt, 

ergibt erst die rechtliche Bewertung eines konkreten Verhaltens. Dass ein bestimmtes Verhalten 

des Klägers Gegenstand des Gesprächs am 5. November 2021 vor dem Ausfüllen des Schrift

stücks war, lässt das Vorbingen der Beklagten jedoch nicht erkennen. 

(c) 

Ein konkretes Verhalten wird auch nicht dadurch aufgezeigt, dass der Kläger sich -nach der 

Behauptung der Beklagten - mehrfach für den Arbeitszeitbetrug beim Abteilungsleiter H. 

entschuldigt haben soll. Es bleibt wiederum unklar, was der Kläger genau gemacht haben soll. 

(d) 

Die vorstehenden Indizien - deren Richtigkeit unterstellt - vermögen zwar den Verdacht be

gründen, der Kläger habe vorsätzlich gegen seine Verpflichtung zur korrekten Arbeitszeitdoku

mentation verstoßen. Die Beklagte hat aber keinerlei konkretes Verhalten des Klägers für ir

gendeinen Tag dargestellt, obgleich sich dieses Verhalten über mehrere Jahre erstreckt haben 

soll. Auch lässt sich den Indizien -wie ausgeführt-kein Verhalten des Klägers in seinen Ein

zelheiten entnehmen. Hinzu kommt, dass beim Kläger -anders als bei anderen Arbeitnehmern 

-weder sein Stempelchip bei einem anderen Arbeitnehmer (im Umkleidespind), noch der Stem

pelchip eines anderen Arbeitnehmers bei ihm aufgefunden wurde. Angesichts dessen verblei

ben für die Kammer - auch bei Berücksichtigung des Vortrages der Beklagten als wahr - je

denfalls Zweifel, dass der Kläger seinen Arbeitsplatz vorzeitig beendet und seine Arbeitszeit 

abweichend hiervon am Zeiterfassungsterminal erfasst hat bzw. an einem entsprechenden Ver

halten eines anderen Arbeitnehmers mitgewirkt hat.

b) 

Auf den dringenden Verdacht, der Kläger habe sich derart verhalten, kann sich die Beklagte 

nicht berufen. Sie hat insoweit ihre Verpflichtung verletzt, den Verdacht so weit wie möglich 

aufzuklären, indem sie den Kläger vor der Kündigung nicht ordnungsgemäß angehört hat. 
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Soweit die Voraussetzungen zu 1. oder 2. nicht vorliegen, ist gegen dieses Urteil ein Rechts
mittel nicht gegeben. Die Berufungsschrift muss von einem bei einem deutschen Gericht zuge
lassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; an seiner Stelle können Vertreter der Gewerkschaf
ten oder von Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Zusammenschlüssen solcher Verbände 
treten, wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und der Zusammen
schluss, der Verband oder deren Mitglied Partei sind. 

Die Berufung muss schriftlich oder in der zugelassenen elektronischen Form eingelegt werden. 

Ab dem 01. Januar 2022 sind vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich 
einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde 
oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfül
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, als elekt
ronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach dem Arbeitsgerichtsgesetz ver
tretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 46c Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 ArbGG zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zuläs
sig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 

Die Berufungsschrift muss binnen einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung des Urteils 
bei dem 

Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover 

eingegangen sein. 

Die Berufungsschrift muss das Urteil bezeichnen, gegen das die Berufung gerichtet wird und 
die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Ihr soll ferner eine 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils beigefügt werden. Die Be
rufung ist gleichzeitig oder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils in gleicher 
Form zu begründen. Dabei ist der Wert des Beschwerdegegenstandes glaubhaft zu machen; 
die Versicherung an Eides Statt ist insoweit nicht zulässig. 

Die für die Zustellung an die Gegenseite erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll 
mit der Berufungs- bzw. Begründungsschrift eingereicht werden. Das Landesarbeitsgericht Nie
dersachsen bittet darum, die Berufungsbegründung und die Berufungserwiderung in 5-facher 
Ausfertigung, für jeden weiteren Beteiligten ein Exemplar mehr, einzureichen. 

...
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